
Antage la

An (untere Bauaufslchts- / Abgrabungsbehörde)

Landratsamt Nürnberger Land
W aldluststraße 1
91207 Lauf an der Pegnitz

Nr. Im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis
der unteren Bauaufsichtsbehörde

Engangsstempel der unteren
Bauaufslchtsbehörde

Zutreffendes bItte enkreuzen el oder eusfüllen

Erklärung über die Erfüllung des Kriterienkatalogs

gemäß Anlage 2 der BauVorIV

1. Bau h er r

Name

bioplusLNG GmbH

Straße, Hausnummer

Rothenbachtal 1

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Vertretung des Bauherm

Vorname

PLZ, Ort

90552 Röthenbach an der Pegnitz

Fax

Name Vorname

Kranich Michael

Straße, Hau7rit7mmer PLZ, Ort

Bamlerstraße 1B 45141 Essen

Telefon (mit Vorwahl) Fax
0201 / 3642 15011

E-Mail

michael.kranich@bioplusing.de

2. Tragwerksplaner, der den Standslcherheltsnachwels erstellt hat

(Werden die Standslcherheltsnachwelse durch mehrere Tragwerksplaner erstellt, erfolgt die Koordlnierung durch die unterzeichnende Person)

Name Vorname

Wünsch Marlo

Straße, Hausnummer

Vetschauer Str.13

PLZ, Ort

03048 Cottbus

Telefon (mit Vorwahl) Fax
+49 (0) 355 4770 149 +49 (0) 355 4770 453

E-Mail
Mario.Wuensch@arcus-pb.de

Nachweisberechtigung nach Art. 62a Abs. 1 BayBO

Beruf3 nein D la 1Bauingenieur

. Baugrundstück

Gemarkung
Röthenbach an der Pegnitz 44716 Resthenbach an der Pegnitz

Straße, Hausnummer Gemeindetell
Röthenbachtal 1

Verwaltungsgemeinschaft

Flur-Nr. Gemeinde



4. Vorhaben

(Besteht ein Vorhaben aus mehreren baulichen Anlagen, so lst der Kriterienkatalog fürjede bauliche Aniage gesondert auszufüllen)

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Errichtung einer Verflüssigungsanlage für Biomethan

Planungsunterlagen noch unvollständig.

5 . Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der  BauVor IV

Nr . 1 a) I Die Baugrundverhältnisse sind eindeutig und erlauben eine übl iche Flachgründung
I entsprechend DIN 1054.

b) I Es i legen keine GrOndungen auf setzungsempfindl ichem Baugrund vor.

Nr .  2  a )

b )

Nr . 3 a)

b )

Bel erddruckbelasteten Gebäuden beträgt dle Höhendifferenz zwischen Gründungssohle
und Erdoberf läche maximal 4 m.

Einwirkungen aus Wasserdruck müssen rechnerisch nicht berücksichtigt werden.

nein

E j a I : nein

IZI j a Dnei n

l Z l j a E I  n e i n

Angrenzende bauliche Anlagen oder öffentl iche Verkehrsflächen werden nicht
beeinträchtigt.

Nachzuweisende Unterfangungen oder Baugrubensicherungen sind nicht erforderl ich.

Nr . 4

Nr . 5

Nr .  6

Nr . 7

a )

b)

b )

b )

a)

b )

Die tragenden und aussteifenden Bautei le gehen lm Wesentl ichen bis zu den
Fundamenten unversetzt durch.

Ein rechnerischer Nachweis der Gebäudeaussteifung, auch für Teilbereiche, ist nicht
erforder l ich.

Ci a

D  l a

▪  Ia

lE) nein

-

IZJ nei n

Elnein

D  l a

Die Geschossdecken sind linienförmig gelagert und dürfen für gleichmäßig vertellte
Lasten (kN/m2) und Linienlasten aus nichttragenden Wänden (kN/m) bemessen werden.

Geschossdecken ohne ausreichende Quervertei lung erhalten keine Einzellasten.

Die Bauteile der baulichen Anlage oder die bauliche Anlage selbst können mit einfachen
Verfahren der Baustatik berechnet oder konstruktiv festgelegt werden. Räumliche
Tragstrukturen müssen rechnerisch nicht nachgew iesen werden.

Besondere Stabilitäts-, Verformungs- und Schwingungsuntersuchungen sind nicht
erforderlich.

Außergewöhnliche sowie dynamIsche Elnwirkungen sind nicht vorhanden.

Beanspruchungen aus Erdbeben müssen rechnerisch nicht verfolgt w er den .

Nr . 8 Besondere Bauarten wle Spannbetonbau, Verbundbau, Leimholzbau und geschweißte
Aluminiumkonstruktionen werden nicht angewendet.

Die vorgenannten Kriterien wurden ausnahmslos mit ja
beantwortet.

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist daher

bia
E n e i n _

LJnicht erfordertich.

El erforderlich.

▪  la

E h a

nei n

LJnein

11 nein

L J j a s nei n

ja

E l j a

j a

Cha

1 3  n e i n

n e i n

- . --

E] neln

I Z I  n e i n

6 . Unter schr i f ten

Tragw erk sp laner

11-1-111

1,1(LA

Daturn, Unterschr i f t eit4achw"1

UOUI1011

Datum, Unterschrift

•• 75

V41n)

fü'

•••

•%1\
Vertretung

Dle ln der BayBO eingeführten Begriffe Bauherr und Tragwerksplaner werden im Formular in der dem Gesetz entsprechenden, mannlichen
Form verwendet.

Stand: Februar 2021


